Landeshauptstadt Magdeburg		28.04.2026
Abteilung 50.7 Arbeitsmarktpolitik und SGB II
39090 Magdeburg

Bedarfsmeldung für Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Bei verschiedenen Arbeitsstellen bzw. Tätigkeitsprofilen der einzurichtenden Arbeitsgelegenheiten ist jeweils ein separates Formblatt auszufüllen.

1. Allgemeine Angaben zur Arbeitsgelegenheit 

Organisation: 				     
(ggf. Organisationseinheit:) 		     
Ansprechpartner für die AGH:	     
Anschrift:				     
Telefonnummer:			     
E-Mail-Adresse:			     
Einsatzort/e:				     

[bookmark: _Hlk172722013]Anzahl der beabsichtigten Arbeitsgelegenheiten:		     
Anzahl der Wochenstunden (maximal 25):			     

2. Konkrete Beschreibung der Arbeitsgelegenheit

2.1 Welche Aufgaben und Tätigkeiten sollen durch die Arbeitsgelegenheiten ausgeführt werden?
     

2.2 Zu welchen Zeiten (Wochentage und Uhrzeiten) sollen die Arbeiten erbracht werden?
     

2.3 Gibt es weitere Aspekte zur Arbeitszeit?
     

2.4 Welcher Nutzen besteht für die Allgemeinheit?
     

2.5 Werden durch die Tätigkeiten bestehende Beschäftigungen verdrängt (Wettbewerbsneutralität der Arbeitsgelegenheiten)?
     

2.6 Welche Voraussetzungen müssen durch die Landeshauptstadt Magdeburg erfüllt werden, damit die Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden können?
     

Geschätzte monatliche Kosten pro Arbeitsgelegenheit:       EUR

2.7 Sonstige Hinweise und Anmerkungen:
     


Für Rückfragen und für die Einreichung der Bedarfsmeldung stehen Ihnen Herr Resendiz (juan-jose.resendiz@stadt.magdeburg.de; Telefon: 540-3620) und Frau Koch (juliane.koch@soz.magdeburg.de; Telefon: 540-3612) zur Verfügung. 
